
Niederschrift über die 
öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bauen und Schulen 

am: Donnerstag, 20.10.2022 

von: 14:00 Uhr bis 16:14 Uhr 

Ort: LRA, Festsaal Paulanerkloster im Landratsamt München 
Mariahilfplatz 17, 81541 München 

Anwesend: 17 Mitglieder des Ausschusses für Bauen und Schulen 

Herr Christoph Nadler als Vorsitzender 
Herr Helmut Horst 
Herr Stefan Kern 
Herr Thomas Loderer Online-Teilnahme 
Frau Ursula Mayer 
Herr Anton Stürzer jun. 
Herr Rolf Zeitler Online-Teilnahme 
Herr Dr. Alexander Greulich Online-Teilnahme 
Herr Wolfgang Panzer Online-Teilnahme 
Herr Dr. Philipp Bauer 
Frau Luitgart Dittmann-Chylla 
Frau Gudrun Hackl-Stoll 
Frau Helga Keller-Zenth Online-Teilnahme 
Frau Christina Risinger 
Herr Florian Ernstberger 
Herr Günter Heyland 
Herr Dr. Manfred Riederle Online-Teilnahme 

Entschuldigt: Frau Christine Eisenmann 
Frau Nicola Gehringer 
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sofern zum Zeitpunkt des Kostenanschlags die in der Drucksache genannten 
Kostenwerte nicht überschritten werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 16 
Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 3 

3) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 02.04.2022:
Photovoltaikinitiative des Landkreises München
- Drucksache 15/0571 -

Herr Florens Hintler – Leiter des Sachgebietes Hochbau und Bauunterhalt I – hält 
ausführlichen Sachvortrag und beantwortet zusammen mit Herrn Christian Dauer – 
Leiter des Referats Hochbau und Schulen – alle Fragen des Gremiums.  

Anträge/Änderungen: 

Keine 

Beschluss:   

1. Die Nrn. 1-9 des Antrags sollen an die Zweckverbände und Gemeinden mit
Zweckvereinbarung mit der Bitte um Berücksichtigung und Umsetzung (auch in
Kooperation mit den Maßnahmen des Landkreises) weitergegeben werden.

2. Grundsatzbeschluss (zu Nr. 5-6 des Antrags):
Es sollen möglichst für alle kreiseigenen Gebäude PV-Anlagen mit maximaler
Belegung geplant und schnellstmöglich umgesetzt werden.
Noch notwendige Haushaltsmittel zur baulichen Umsetzung sollen für den
Haushaltsplan 2024 vorgesehen werden.

3. Zur Vergabe der Leistungen kann die Verwaltung die Möglichkeiten zur Vergabe
von Rahmenverträgen sowie zur Beauftragung externer Projektsteuerer bzw.
Fachplaner in Anspruch nehmen. Die Zweckverbandsverwaltungen und Gemeinden
mit Zweckvereinbarungen sollen in die Planungen und mögliche
Rahmenvertragsvergaben mit eingebunden werden.

4. Die Verwaltung soll über die Planungsergebnisse sowie den Abschluss der
baulichen Ausführungen in den zuständigen Gremien des Landkreises berichten.

Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 16 
Ja-Stimmen: 16 
Nein-Stimmen: 0 
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Landratsamt München München, 28.09.2022 
1.4.1 

Sitzungsvorlage für Drucksache 15/0571 

Ausschuss für Bauen und Schulen 20.10.2022 öffentlich 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 02.04.2022: 
Photovoltaikinitiative des Landkreises München 

Anlagen 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 02.04.2022 Anlage 1 
Übersicht PV-Anlagen Schulen und kreiseigene Gebäude Anlage 2 

1. Sachvortrag:

Es wird darauf hingewiesen, dass der Landkreis Beschlüsse in eigener Zuständigkeit für
Angelegenheiten fassen kann, die die kreiseigenen Gebäude betreffen. Insofern besteht
ein Unterschied in der Vorgehensweise bei der Behandlung der Antragspunkte, je nach-
dem ob Gebäude des Landkreises oder der Zweckverbände und Gemeinden betroffen
sind.

Die Verwaltung nimmt wie folgt Stellung zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen vom 02.04.2022 „Photovoltaikinitiative des Landkreises München“ (die jeweiligen
Punkte des Antrags der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen sind nachfolgend jeweils
kursiv dargestellt):

1. Auf Basis der Aufstellung des Landratsamts (siehe Anlage) soll den Zweckverbänden
und Gemeinden mit Zweckvereinbarung empfohlen werden, bis Ende 2023 auf allen Ge-
bäuden mit dem Status „fehlt“ Photovoltaik-Dachanlagen in
maximaler Größe zu bauen.

Stellungnahme Verwaltung: 
Die Empfehlung kann an die Zweckverbände weitergegeben werden, da wegen dem 
Entfall der EEG-Umlage inzwischen von der Wirtschaftlichkeit von Vollbelegungen aus-
gegangen werden kann. 

2. Die Ausstattung der mit dem Status „Planung“ und „Vorgesehen“ bezeichneten
Dächer mit Photovoltaikanlagen soll soweit möglich vorgezogen und ebenfalls
mit maximaler Größe realisiert werden.

Stellungnahme Verwaltung: 
Aus oben genannten Gründen kann dieser Empfehlung ebenfalls gefolgt werden. 

3. Auf den in Planung befindlichen neuen Schulen (Schulcampus Deisenhofen
(Turnhalle und Mensa), Realschule Deisenhofen, Fachoberschule Deisenhofen
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und dem Gymnasium Sauerlach) sollen entsprechend der Planung schnellstmöglich 
ebenfalls Photovoltaikanlagen gebaut werden. 
 
Stellungnahme Verwaltung: 
Die Ausrüstung mit Photovoltaikanlagen ist beim Bau der neuen Schulen, mit Ausnahme 
des Gymnasiums Sauerlach, bereits in maximaler Belegung geplant.  
Dem Zweckverband Süd wird empfohlen, auch in Sauerlach in der Investorenausschrei-
bung eine PV-Anlage mit maximaler Belegung zu berücksichtigen. 
 
 
4. Den Zweckverbänden und Gemeinden mit Zweckvereinbarung wird empfohlen 
Angebote von Bürger-Energie-Genossenschaften einzuholen. 
 
Stellungnahme Verwaltung: 
Die Empfehlung ist aus Sicht der Verwaltung sinnvoll und die Zweckverbände sollten 
prüfen, ob die Ausführung durch Bürger-Energie-Genossenschaften vorgenommen wer-
den soll. 
 
 
5. Im Jahr 2022 sollen alle erforderlichen Gremienbeschlüsse gefasst, die erforderlichen 
Mittel für den Kreishaushalt 2023 beantragt und mit den Planungen begonnen werden. 
 
Stellungnahme Verwaltung: 
Ein Grundsatzbeschluss für die kreiseigenen Gebäude kann noch in 2022 gefasst wer-
den (siehe Beschlusspunkt 2 dieser Drucksache). Gemäß einer Grobkostenschätzung 
belaufen sich die Gesamtkosten für die noch realisierbaren PV-Anlagen der kreiseige-
nen Gebäude auf 603.240 € brutto.  
Für einige kreiseigene Gebäude wurden bereits Haushaltsmittel für PV-Anlagen berück-
sichtigt. Diese Haushaltsmittel reichen voraussichtlich für alle PV-Planungen (geschätzte 
Planungskosten für alle PV-Anlagen = 100.540 € brutto) der kreiseigenen Liegenschaf-
ten aus.  
Den Zweckverbänden kann die Bereitstellung der Haushaltsmittel ebenfalls empfohlen 
werden. 
 
 
6. Für 2023 sind die entsprechenden Mittel in die jeweiligen Haushalte einzuplanen 
und die Photovoltaikanlagen zu bauen. 
 
Stellungnahme Verwaltung: 
Im Jahr 2023 können mit den in den Planungen ermittelten Baukosten entsprechende 
Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant werden. Die Umsetzung der Maß-
nahmen sollte somit überwiegend in 2024 erfolgen können. 
Für einige Liegenschaften ist die Ausführung der PV-Anlagen in 2023 bereits geplant 
und die entsprechenden Haushaltsmittel sind bereits beantragt, jedoch ist aufgrund des 
Planungsvorlaufs und der konjunkturellen Lage eine Ausführung aller PV-Anlagen in den 
kreiseigenen Liegenschaften in 2023 nicht mehr realisierbar (siehe auch Punkt 8). 
 
 
7. Die vor Jahren erfolgten Untersuchungen des Teams für Technik sind hinsichtlich 
der Wirtschaftlichkeit überholt (z.B. Entfall der EEG-Umlage), so dass darüber 
hinaus die Maximalbelegung der Dachflächen geprüft werden soll. 
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Stellungnahme Verwaltung: 
Aufgrund des Entfalls der EEG-Umlage (2,7 Ct/kwh) ist die ursprüngliche Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung des Teams für Technik tatsächlich nicht mehr aktuell. Eine Überprü-
fung ist aus Sicht der Verwaltung jedoch nicht notwendig, da derzeit bei aktuellen Neu-
bauten die Wirtschaftlichkeit bei Vollbelegungen festgestellt wurde. 
 
 
8. Sollten für die termingerechte Realisierung der Photovoltaikanlagen nicht ausrei-
chende Personalkapazitäten in der Verwaltung zur Verfügung stehen, sind externe Pro-
jektsteurer, die Energieagentur Ebersberg München sowie Fach- bzw. 
Elektroplaner miteinzubeziehen. 
 
Stellungnahme Verwaltung: 
In der Regel werden seitens der LRA-Verwaltung für die zur Umsetzung notwendigen 
Planungs- und Projektsteuerungsaufgaben bereits externe Planer beauftragt, um eine 
rasche Abwicklung zu ermöglichen. Auch bei einer Vergabe der Planung an externe  
Projektsteuerer bzw. Fachplaner verbleiben jedoch wichtige Bauherrenaufgaben bei der 
Verwaltung des Landratsamts, die nicht delegierbar sind. Die vorhandenen Personalres-
sourcen im Landratsamt werden so optimal wie möglich eingesetzt. Eine bauliche Um-
setzung aller PV-Anlagen im Jahr 2023 kann aufgrund der aktuellen gesamtpolitischen 
und weltwirtschaftlichen Lage und damit möglicherweise weiter zunehmenden  
Personal-, Material- und Lieferengpässen nicht zugesichert werden. 
 
 
9. Um ggf. günstigere Preise zu erhalten, ist eine Rahmenausschreibung zu prüfen. 
 
Stellungnahme Verwaltung: 
Die Anregung, einen Rahmenvertrag auszuschreiben, wird von der Verwaltung ange-
nommen und weiterverfolgt. Es sollte auch geprüft werden, wie die Zweckverbände und 
Gemeinden mit Zweckvereinbarungen in die Planungen und gewünschten Rahmenver-
tragsvergaben mit eingebunden werden können. 
 
 
10. Die Verwaltung gibt den zuständigen Gremien (ELU) einen jährlichen Statusbericht. 
 
Stellungnahme Verwaltung: 
Gemäß GeschO-KT liegt die Zuständigkeit für Baumaßnahmen an kreiseigenen Gebäu-
den beim Ausschuss für Bauen und Schulen. Über die Planungsergebnisse und die er-
folgte Ausführung kann in diesem Gremium berichtet werden. 
 
 

2. Entscheidungszuständigkeit: 

Zuständig ist der Ausschuss für Bauen und Schulen nach § 38 Abs. 2 und 4  
GeschO-KT. 
 
 

3. Beschlussvorschlag:   

1. Die Nrn. 1-9 des Antrags sollen an die Zweckverbände und Gemeinden mit Zweck-
vereinbarung mit der Bitte um Berücksichtigung und Umsetzung (auch in Koopera-
tion mit den Maßnahmen des Landkreises) weitergegeben werden. 
 

2. Grundsatzbeschluss (zu Nr. 5-6 des Antrags): 
Es sollen möglichst für alle kreiseigenen Gebäude PV-Anlagen mit maximaler Bele-
gung geplant und schnellstmöglich umgesetzt werden. 
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Noch notwendige Haushaltsmittel zur baulichen Umsetzung sollen für den Haus-
haltsplan 2024 vorgesehen werden. 
 

3. Zur Vergabe der Leistungen kann die Verwaltung die Möglichkeiten zur Vergabe 
von Rahmenverträgen sowie zur Beauftragung externer Projektsteuerer bzw. Fach-
planer in Anspruch nehmen. Die Zweckverbandsverwaltungen und Gemeinden mit 
Zweckvereinbarungen sollen in die Planungen und mögliche Rahmenvertragsverga-
ben mit eingebunden werden. 
 

4. Die Verwaltung soll über die Planungsergebnisse sowie den Abschluss der bauli-
chen Ausführungen in den zuständigen Gremien des Landkreises berichten. 

 
 
 

 
 
Christoph Göbel 
Landrat 
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Antrag 
Photovoltaikinitiative des Landkreises München 
 
Der Kreistag möge beschließen: 
 

1. Auf Basis der Aufstellung des Landratsamts (siehe Anlage) soll den Zweckver-
bänden und Gemeinden mit Zweckvereinbarung empfohlen werden, bis Ende 
2023 auf allen Gebäuden mit dem Status „fehlt“ Photovoltaik-Dachanlagen in 
maximaler Größe zu bauen.  

2. Die Ausstattung der mit dem Status „Planung“ und „Vorgesehen“ bezeichneten 
Dächer mit Photovoltaikanlagen soll soweit möglich vorgezogen und ebenfalls 
mit maximaler Größe realisiert werden. 

3. Auf den in Planung befindlichen neuen Schulen (Schulcampus Deisenhofen 
(Turnhalle und Mensa), Realschule Deisenhofen, Fachoberschule Deisenhofen 
und dem Gymnasium Sauerlach) sollen entsprechend der Planung schnellstmög-
lich ebenfalls Photovoltaikanlagen gebaut werden. 

4. Den Zweckverbänden und Gemeinden mit Zweckvereinbarung wird empfohlen 
Angebote von Bürger-Energie-Genossenschaften einzuholen. 

5. Im Jahr 2022 sollen alle erforderlichen Gremienbeschlüsse gefasst, die erforder-
lichen Mittel für den Kreishaushalt 2023 beantragt und mit den Planungen begon-
nen werden. 

6. Für 2023 sind die entsprechenden Mittel in die jeweiligen Haushalte einzuplanen 
und die Photovoltaikanlagen zu bauen. 

7. Die vor Jahren erfolgten Untersuchungen des Teams für Technik sind hinsicht-
lich der Wirtschaftlichkeit überholt (z.B. Entfall der EEG-Umlage), so dass dar-
über hinaus die Maximalbelegung der Dachflächen geprüft werden soll. 

8. Sollten für die termingerechte Realisierung der Photovoltaikanlagen nicht ausrei-
chende Personalkapazitäten in der Verwaltung zur Verfügung stehen, sind ex-
terne Projektsteurer, die Energieagentur Ebersberg München sowie Fach- bzw. 
Elektroplaner miteinzubeziehen. 

9. Um ggf. günstigere Preise zu erhalten, ist eine Rahmenausschreibung zu prüfen. 
10. Die Verwaltung gibt den zuständigen Gremien (ELU) einen jährlichen Statusbe-

richt. 

 

 
Herrn Landrat  
Christoph Göbel 
Landratsamt München 
Mariahilfplatz 17 
 
81541 München 
 

 
FRAKTION der GRÜNEN  
im KREISTAG MÜNCHEN 

 

Christoph Nadler 
Hohenbrunner Weg 44 
 
82024 Taufkirchen 

 
 
 
 
Taufkirchen, den 02.04.2022 

Anlage 1 zur DS 15/0571TOP 3
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Begründung: 
Die aktuelle weltpolitische Lage führt gerade deutlich vor Augen, dass Deutschland sich 
schnellstmöglich von fossilen Energieträgern unabhängig machen muss. Dazu kann 
auch der Landkreis München in seinem Zuständigkeitsbereich einen Beitrag leisten und 
auf die jeweiligen Zweckverbände, an denen er beteiligt ist, seinen Einfluss geltend ma-
chen und Photovoltaikanlagen auf seinen Dächern seiner oder den der Zweckverbände 
bauen lassen. Der Dringlichkeit entsprechend soll in einer konzertierten Aktion die In-
stallation der Photovoltaik-Dachanlagen für das Jahr 2023 zusammengefasst bzw. ge-
genüber der ursprünglichen Planung vorgezogen werden. 
 
Das Jahr 2022 soll dazu genutzt werden, die entsprechenden Beschlüsse in allen dafür 
notwendigen Gremien zu fassen, die erforderlichen Mittel für den Kreishaushalt 2023 
beantragt und mit den Planungen begonnen werden. Nicht zuletzt, um den Landkreis 
und die Zweckverbände wirtschaftlich zu entlasten, aber auch, um die Bevölkerung des 
Landkreises verstärkt miteinzubinden, sollen auch Angebote von Energie-Genossen-
schaften eingeholt werden und eine Rahmenausschreibung geprüft werden. 
 
 
gez. Christoph Nadler    Susanna Tausendfreund      Luitgart Dittmann-Chylla     Dr. Oliver Seth 
Fraktionsvorsitzender    Fraktionsvorsitzende    Kreisrätin                         Kreisrat 
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